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[bookmark: _GoBack]Dekret Nr.                           vom

über das Verbot des Selbstbedienungsverkaufs von bestimmten Kategorien von Biozidprodukten an nichtgewerbliche Nutzer gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012.
NOR-NR.: 
Betroffene Zielgruppen: Vertreiber von Biozidprodukten, nichtgewerbliche Nutzer.
Gegenstand: Maßnahmen zur Anwendung von Artikel L. 522-5-2 des Umweltgesetzbuchs, der durch den Artikel 76 des Gesetzes Nr. 2018-938 vom 30. Oktober 2018 für ausgewogene Handelsbeziehungen im Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor und für gesunde, nachhaltige und für jedermann zugängliche Lebensmittel geschaffen wurde und die Kategorien von Biozidprodukten betrifft, die nicht unmittelbar im Selbstbedienungsverkauf an nichtgewerbliche Nutzer abgegeben werden dürfen.
Inkrafttreten: Der Text tritt an dem Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Hinweis: In dem Dekret werden die Kategorien von Biozidprodukten aufgeführt, die angesichts der Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt nicht unmittelbar im Selbstbedienungsverkauf an nichtgewerbliche Nutzer abgegeben werden dürfen. Bei der Abgabe dieser Produktkategorien an nichtgewerbliche Nutzer müssen die Vertreiber allgemeine Informationen über die Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte bereitstellen, insbesondere über Gefahren, Exposition, angemessene Lagerungsbedingungen und Vorschriften für die Handhabung, Anwendung und sichere Entsorgung sowie über Alternativen, die ein geringes Risiko aufweisen.
Verweise: Das vorliegende Dekret ergeht in Anwendung des Artikels L. 522-5-2 des Umweltgesetzbuchs. Es kann auf der Website von Légifrance abgerufen werden (http://legifrance.gouv.fr).
Der Premierminister,
gestützt auf den Bericht des Staatsministers, Minister für den ökologischen und solidarischen Wandel, 
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten;
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen;
gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (Text von Bedeutung für den EWR);
gestützt auf das Umweltgesetzbuch, insbesondere Artikel L. 522-5-2 und Artikel R. 522-1 bis R. 522-25;
gestützt auf die an die Europäische Kommission gerichtete Notifizierung Nr. 2019/… vom XX/XX/2019;
gestützt auf die öffentliche Konsultation vom XX/XX/2019 bis XX/XX/2019;
nach Anhörung des Staatsrates;
erlässt folgendes Dekret:
Artikel 1
In Buch V Titel II Kapitel II Abschnitt 5 des Umweltgesetzbuchs (Vorschriftenteil) wird folgender Artikel R. 522-16-1 hinzugefügt:
„Artikel R. 522-16-1:
„Die Kategorien der in Artikel L. 522-5-2 des vorliegenden Gesetzbuchs genannten Biozidprodukte, die nicht im Selbstbedienungsverkauf abgegeben werden dürfen, werden durch einen Erlass des Ministers für Umwelt festgelegt, nach entsprechender Stellungnahme der nationalen Behörde für Lebensmittel-, Umwelt- und Arbeitssicherheit gemäß Artikel L. 1313-1 des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen. Hierbei kann es sich um folgende Kategorien von Biozidprodukten handeln:
– Produktarten gemäß der oben genannten Verordnung (EU) Nr. 528/2012;
– Biozidprodukte gemäß der oben genannten Verordnung (EU) Nr. 528/2012;
– alle Biozidprodukte mit bestimmten Wirkstoffen gemäß der oben genannten Verordnung (EU) Nr. 528/2012.
Diese Kategorien von Biozidprodukten werden entsprechend den unmittelbaren oder mittelbaren Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt festgelegt und umfassen insbesondere:
– Produkte, bei denen Resistenzen vermutet werden;
– Produkte, bei denen Vergiftungen gemeldet werden.“

Artikel 2
Buch V Titel II Kapitel II Abschnitt 8 des Umweltgesetzbuchs wird wie folgt geändert:
Unter Artikel R. 522-25 Nummer I wird ein Absatz 9 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:
„9. die unmittelbare Abgabe eines in Buch V Titel II Kapitel II Abschnitt 5 Artikel R. 522-16-1 des Umweltgesetzbuchs aufgeführten Produkts im Selbstbedienungsverkauf an nichtgewerbliche Nutzer.“

Artikel 3
Der Minister für den ökologischen und solidarischen Wandel wird mit der Durchführung des vorliegenden Dekrets beauftragt, das im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird. 

Geschehen am 


Im Namen des Premierministers:

Edouard Philippe

Der Staatsminister, Minister für den ökologischen und solidarischen Wandel,

François de RUGY
